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 Reglement über die Spezialfinanzierung Forst 
  

 
Spezialfinanzierungsreglement gestützt auf Art. 86 und 87 der Gemeinde-
verordnung GV vom 16. Dezember 1998. 

  
Zweck Art. 1 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln 

zur Finanzierung der Bewirtschaftung der Gemeindewälder. Das vorlie-
gende Reglement löst das «Reglement über den Forstbetriebsfonds der 
Gemischten Gemeinde Aeschi» vom 19. Mai 2006 vollständig ab. 
 

Einlagen in die Spezial-
finanzierung 

Art. 2 
1 Die Spezialfinanzierung wird rückwirkend per 1. Januar 2023 mit einem 
Betrag von Fr. 213‘816.45 errichtet. 
 
2 Der Spezialfinanzierung können erwirtschafte Erträge aus den Gemein-
dewäldern zugewiesen werden. 
 
3 Über die Höhe der einzulegenden Erträge entscheidet der Gemeinderat. 

  

Entnahmen aus der 
Spezialfinanzierung 

Art. 3 

1 Soweit der Bestand dafür ausreicht, können in folgenden Fällen Mittel 
entnommen werden: 
- Unterhalt, Neubau und Erweiterung der Forststrassen 
- Pflege des Schutzwaldes 
- Abschreibungen von Investitionen sowie 
- Deckung eines allfälligen Defizits des Forstbetriebs Thunersee-Süd 

  
 2 über die Höhe der zu entnehmenden Beträge beschliesst der Gemeinde-

rat. 
  

Inkrafttreten Art. 4 Dieses Reglement tritt rückwirkend am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
Das vorliegende Reglement wurde von der Gemeindeversammlung am 2. Juni 2023 genehmigt 
und tritt rückwirkend per 1. Januar 2023 in Kraft. Dieses Reglement ersetzt das «Reglement 
über den Forstbetriebsfonds der Gemischten Gemeinde Aeschi» vom 19. Mai 2006, welches 
per 31. Dezember 2023 ausser Kraft gesetzt wird. 
 
Aeschi, 2. Juni 2023 Im Namen der Gemischten Gemeinde Aeschi 
 
 Der Präsident Der Sekretär: 
 
 
 
 Christian Däpp Lukas Berger 
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Auflagezeugnis 
 
Der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement vom 25. April 2023 bis 25. Mai 2023 (dreissig 
Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeverwaltung öffentlich aufge-
legt. Er gab die Auflage im amtlichen Anzeiger Nr. 17 vom 25. April 2023 bekannt. 
 
Einsprachen sind keine eingereicht worden. 
 
Aeschi, 5. Juni 2023 Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 Lukas Berger 
 


